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Bern

Simon Thönen

Das Referendum war bereits angekün-
digt, bevor der Grosse Rat gestern einen 
einzigen Artikel des neuen kantonalen 
Energiegesetzes debattiert hatte. «Der 
Vorstand des Hauseigentümerverbands 
hat beschlossen, das Referendum zu er-
greifen, falls die Vorlage so durchgeht», 
sagte gleich zu Beginn Peter Brand, SVP-
Grossrat und Präsident der kantonalen 
Hauseigentümer. Nach der Debatte dop-
pelten fünf Wirtschaftsverbände per 
Communiqué nach: «Ein Referendum 
wird unumgänglich sein.»

Die Wirtschaftsverbände wollen prin-
zipiell keine Revision des Energiegeset-
zes. «Wir wollen beim geltenden, be-
währten und im Vergleich zu anderen 
Kantonen strengen Energiegesetz blei-
ben», sagte Lars Guggisberg, Funktionär 
des Wirtschaftsverbands HIV und Spre-
cher der SVP-Fraktion. Dieses be-
stehende Energiegesetz ist ein Erfolg der 
Verbände: Per Volksvorschlag hatten sie 
2011 an der Urne eine wirtschaftsfreund-
liche Version durchgebracht. Die Revi-
sion jetzt sei, so Guggisberg, «ein Para-
debeispiel für Überregulierung».

Verbot von Ölheizungen gelockert
Für eine klare Mehrheit im Grossen Rat 
ist die Revision des Energiegesetzes da-
gegen notwendig. Mit 83 zu 59 Stimmen 
votierte das Kantonsparlament dafür. 
Rot-Grün, Mitte, Teile der FDP und die 
BDP unterstützten die Vorlage in erster 
Lesung. Das Schweizer Volk habe am 
21. Mai 2017 klar für die Energiewende 
gestimmt, sagte Kommissionssprecher 
Blaise Kropf (Grüne). Doch ohne Kan-
tone gehe im Gebäudebereich wenig. Es 
gelte nun, die Mustervorschriften umzu-
setzen, auf die sich die Konferenz der 
kantonalen Energiedirektoren geeinigt 
habe. «Das ist eine sehr bürgerliche Kon-
ferenz», sagte Kropf. Die FDP stelle in 
ihr die meisten Regierungsräte.

Trotz der soliden Mehrheit im Gros-
sen Rat prägte der absehbare Abstim-
mungskampf mit den Wirtschaftsver-
bänden die Vorlage. Bereits der Regie-
rungsrat hatte seinen ursprünglichen 
Entwurf abgeschwächt. Die Kommission 
lockerte den plakativsten Punkt: das 
Verbot von Ölheizungen in Neubauten. 
Falls Alternativen technisch nicht mög-
lich oder zu teuer sind, können auch in 
neuen Häusern Ölheizungen installiert 
werden – obwohl dies schon heute kaum 
mehr gemacht wird. In Altbauten kön-

nen alte Öl- und Gasheizungen weiterhin 
ersetzt werden. In sehr schlecht isolier-
ten Häusern muss aber die Isolation ver-
bessert oder ein Teil des Bedarfs mit er-
neuerbarer Energie gedeckt werden, 
falls wieder eine fossile Heizung instal-
liert wird (Kasten rechts).

In der Parlamentsberatung setzte die 
BDP als Zünglein an der Waage durch, 
dass weitere Ecken der Vorlage abge-
schliffen wurden. «Wir stehen hinter der 
Energiewende», sagte Grossrat Samuel 
Leuenberger, «aber wir müssen büro-
kratischen Unsinn vermeiden, um das 
Gesetz mehrheitsfähig zu machen.» So 
sorgte die BDP dafür, dass zentrale Elek-
troboiler in Wohnhäusern erst in 20 Jah-
ren ersetzt werden müssen.

In einem referendumstechnisch rele-
vanten Punkt unterlag die BDP aber mit 
einer einzigen Stimme im Parlament: 
Beim Hausverkauf muss ein Energieaus-
weis (Geak) erstellt werden. «Nein zum 
Zwangs-Geak» war 2011 der Slogan der 
Wirtschaftsverbände gewesen. Die für 
viele unverständliche Abkürzung war 
ein ideales Ziel. Wahrscheinlich wird 
der Geak aber in der zweiten Lesung des 
Gesetzes im März im Grossen Rat fallen.

Energiegesetz, referendumstauglich
Der Grosse Rat hat dem neuen kantonalen Energiegesetz die Ecken abgeschliffen. Dies, damit die Vorlage das 
Referendum überstehen kann, welches die Wirtschaftsverbände bereits angekündigt haben. 

Künftig sollen alle Neubauten auch grünen Strom produzieren – wie das Hochhaus in Bern-Wittigkofen. Foto: Gaetan Bally (Keystone) 

Berner Jura
Ausnahmezustand in Sorvilier

Der Regierungsrat setzt eine besondere 
Verwaltung für die bernjurassische Ge-
meinde Sorvilier ein. Der Schritt wurde 
nötig, weil drei der fünf Gemeinderäte 
mit sofortiger Wirkung zurückgetreten 
sind. Die zwei verbleibenden Mitglieder 
wurden nun als Verwalter eingesetzt, 
wie der Kanton gestern mitteilte. Sie sol-
len die laufenden Geschäfte führen und 
Neuwahlen vorbereiten. Die Gemeinde 
Sorvilier hatte sich am 17. September für 
den Verbleib beim Kanton Bern ausge-
sprochen. Anfang November nahmen 
die drei separatistischen Gemeinderäte 
den Hut. Das Gemeindegesetz sieht aber 
vor, dass ein Gemeinderat aus mindes-
tens drei Mitgliedern besteht. (sda)

Rapperswil
Mann erfand Raubüberfall

Der angebliche Raubüberfall in Rappers-
wil ist geklärt: Er hat gar nie stattgefun-
den. Das vermeintliche Opfer hat ge-
standen, den Überfall erfunden zu ha-
ben. Der 39-Jährige wird sich wegen 
 Irreführung der Rechtspflege vor der 
Justiz verantworten müssen. Das teilten 
Polizei und Staatsanwaltschaft gestern 
mit. Die Meldung hatte Ende September 
für Aufsehen gesorgt. Ein Autofahrer be-
richtete, er habe den drei Insassen eines 
mutmasslichen Pannenfahrzeugs helfen 
wollen. Diese hätten sich jedoch auf ihn 
gestürzt und Geld aus seinem Auto ge-
raubt. Im Lauf der Ermittlungen erga-
ben sich Zweifel an der Richtigkeit der 
Angaben. Warum der Mann die Ge-
schichte erfand, ist nicht bekannt. (sda)

Obergericht
Mann betrog die EU um eine 
Million – Urteil nun bestätigt
Ein Berner IT-Unternehmer ist zu einer 
teilbedingten Freiheitsstrafe von 30 Mo-
naten verurteilt worden, weil er die 
Europäische Union um eine Million 
Franken betrogen haben soll. Das Ober-
gericht bestätigte gestern ein Urteil der 
Vorinstanz. Der 68-Jährige habe die Mit-
arbeit bei sechs EU-Forschungsprojek-
ten vorsätzlich falsch abgerechnet, be-
fand das Gericht. Bis 2003 wurden die 
Gelder über den Bund abgerechnet. Da-
nach gab es einen Systemwechsel. Der 
Beschuldigte passte seine Methode aber 
nicht an. Er habe irrtümlich falsch abge-
rechnet, machte die Verteidigung gel-
tend. Die Staatsanwaltschaft und die EU 
als Privatklägerin sahen es anders: Der 
Mann habe bewusst betrogen. So be-
urteilte es nun auch das Obergericht. 
Insgesamt flossen 2,6 Millionen Franken 
von Brüssel nach Bern – eine Million zu 
viel. Dieses Geld muss der Mann der EU 
zurückzahlen. (sda)

Kurz

Im Kanton Bern dürfen 
Apotheker mit einer Weiter-
bildung ab Januar impfen. 
Die Ärzte befürchten einen 
neuen Tarifstreit und  
weiteren Hausärztemangel.

Naomi Jones

Ab nächstem Jahr dürfen Apothekerin-
nen und Apotheker im Kanton Bern imp-
fen. Der Regierungsrat hat die Gesund-
heitsverordnung überarbeitet und da-
mit die rechtlichen Grundlagen für das 
Impfen in Apotheken geschaffen. Er will 
damit die Durchimpfungsrate in der 
 Bevölkerung erhöhen. 

Neu dürfen die Pharmazeuten ge-
sunde Erwachsene ab 16 Jahren gegen 
Grippe, Hepatitis A und B sowie gegen 
von Zecken übertragene Hirnhautent-
zündung impfen. Diese Impfungen gel-
ten als problemlos und haben wenig 
Nebenwirkungen. Die impfenden Apo-
thekerinnen und Apotheker benötigen 
aber eine entsprechende Weiterbildung. 
Sie dürfen die Aufgabe nicht an jeman-
den ohne die nötige Weiterbildung de-
legieren. Kinder sowie chronisch und 
akut Kranke müssen sie weiterhin zum 
Arzt schicken. 

Der geänderten Gesundheitsverord-
nung ist ein Pilotversuch vorausgegan-
gen. Schon seit zwei Jahren dürfen im 
Kanton Bern ausgebildete Apotheker 
Kunden ohne Arztrezept gegen Grippe 

impfen. Neu dürfen sie drei andere aus 
Totviren bestehende Impfstoffe verab-
reichen. 

Ärzte sind hin- und hergerissen
Beim Berner Verein der Haus- und Kin-
derärzte blickt man der Neuerung mit 
gemischten Gefühlen entgegen. «Es ist 
ein zweischneidiges Schwert», sagt Vize-
präsident Stefan Roth. Einerseits be-
grüsst er es, wenn mit der Impfung in 
der Apotheke eine bessere Durchimp-
fung erreicht wird. «Jede Massnahme, 
die das unterstützt, ist sinnvoll.» Mit der 
Impfung in der Apotheke würden die 
Hausärzte entlastet. Andererseits be-
fürchtet der Verband eine Verschärfung 
des Tarifstreits mit den Krankenkassen, 
wenn die gleiche Leistung in der Apo-
theke billiger angeboten wird. Tarife 
und Kostenübernahme durch die Kran-
kenkasse müssten dringend geklärt wer-
den, sagt Roth. Denn sonst werde der 
Mangel an Hausärzten noch akuter. «Wir 
haben schon heute zu wenig Grundver-
sorger, weil wir im Verhältnis zu den 
Spezialisten zu billig sind.» Die jungen 
Mediziner spezialisierten sich lieber, als 
eine Hausarztpraxis zu eröffnen. 

Ein anderes Problem sieht Roth bei 
der Koordination der Behandlungen am 
Patienten. «Wer behält den Überblick, 
wenn die Patienten ihren Impfausweis 
verloren haben?», fragt er. Aber nicht 
nur das: Roth fürchtet, dass bei einer 
Grippe-Pandemie der Impfstoff an die 
Falschen abgegeben würde und ausge-
hen könnte. «Die Gesunden lassen sich 

in der Apotheke impfen, und für die 
Kranken, die den Impfstoff dringend 
brauchen, reicht es nicht mehr.»

Nicht das grosse Geschäft
Die Apotheker haben eine andere Pers-
pektive auf das neue Angebot. Daniel 
Wechsler vom Apothekerverband des 
Kantons Bern findet es gut, dass die 
Impferlaubnis für Apotheker nun defini-
tiv ist. Immerhin hätten mehrere Apo-
thekerinnen und Apotheker eine Impf-
weiterbildung gemacht, ohne zu wissen, 
ob sich die Investition lohnen werde. Al-
lerdings verdienen die Apotheker mit 
dem Impfen laut Wechsler nicht viel 
Geld: «Es ist kaum kostendeckend.»

Die Apotheker wollten lediglich das 
Gesundheitssystem unterstützen. Er 
sieht kein Problem darin, dass der Tarif 
in der Apotheke günstiger ist als beim 
Arzt. Denn gesunde Erwachsene könn-
ten sich die Grippeimpfung nicht von 
der Krankenkasse bezahlen lassen. Für 
sie sei der tiefere Preis also gut. Wechs-
ler glaubt, dass sie sich in der Apotheke 
denn auch eher impfen lassen, als wenn 
sie einen Termin beim Arzt vereinbaren 
müssen. «So können wir die Impfrate er-
höhen und das Risiko einer Epidemie 
vermindern», sagt er.

Genau das ist das Ziel des Bundesam-
tes für Gesundheit (BAG). Vor drei Jah-
ren hat es den Kantonen empfohlen, die 
nötigen Schritte einzuleiten, damit sich 
Gesunde in der Apotheke impfen lassen 
können. Es hofft, dadurch eine deutlich 
höhere Impfquote zu erreichen.

Apotheker sollen Bevölkerung durchimpfen

Nach der ersten Lesung der Revision des 
kantonalen Energiegesetzes im Grossen Rat 
sind dies die wesentlichen Neuerungen:

 ¬ Kein absolutes Verbot von Ölheizungen 
in Neubauten Entgegen der ursprünglichen 
Absicht dürfen auch in neu erstellten Häu-
sern Ölheizungen installiert werden, «wenn 
eine andere Lösung technisch nicht möglich 
ist oder zu Mehrkosten führt». Beim zweiten 
Punkt sind, so hiess es in der Debatte, die 
absehbaren Gesamtkosten über die Lebens-
dauer der Anlage massgebend.

 ¬ Heizungsersatz in sehr schlecht 
isolierten Altbauten In Altbauten dürfen 
weiterhin neue Öl- und Gasheizungen instal-
liert werden, wenn die alten am Ende ihrer 
Lebensdauer sind. Bei besonders schlecht 
isolierten Altbauten allerdings gelten in 
diesem Fall Auflagen: Entweder muss die 
Isolation verbessert oder ein Teil des Energie-
bedarfs mit erneuerbarer Energie gedeckt 
werden, zum Beispiel mit einem Sonnenkol-
lektor für Warmwasser. Aber auch eine 
Beheizung mit Biogas gilt als erneuerbar.

 ¬ Auf neuen Gebäuden muss erneuerba-
rer Strom produziert werden Neubauten 

müssen einen Teil der Elektrizität, die im 
Haus benötigt wird, selber erzeugen. In der 
Regel wird dies mit Solaranlagen auf dem 
Dach geschehen. Die Idee ist, dass solche bei 
einem Neubau günstig installiert werden 
können und zumindest der Teil des Stroms, 
der im Haus verbraucht wird, ebenfalls 
günstig ist – weil Verteilgebühren entfallen. 
Noch ist aber offen, ob auch andere erneuer-
bare Energien angerechnet werden. Dies wird 
erst in der zweiten Lesung der Gesetzes-
revision entschieden.

 ¬ Gemeinden können ehrgeizigere 
Vorschriften erlassen Bernische Gemein-
den können, falls sie dies wollen, auf ihrem 
Gebiet oder für einzelne Neubausiedlungen 
strengere Energievorschriften erlassen. 
Dieser Artikel war laut Energiedirektorin 
Barbara Egger (SP) ein Anliegen der 27 Ge-
meinden mit dem Label Energiestadt – in 
ihnen leben allerdings 47 Prozent der Kan-
tonsbevölkerung. Attraktiv für Gemeinden ist 
zudem, dass so Areale insgesamt betrachtet 
werden können: dass also nicht das einzelne 
Gebäude, sondern das Areal im Durchschnitt 
gut abschneiden muss. (st)
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